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Artikel 12)

Änderung des Hessischen 
Vermessungs- und 

Geoinformationsgesetzes

Das Hessische Vermessungs- und Geo-
informationsgesetz vom 6. September
2007 (GVBl. I S. 548) wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
gefasst:

„Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL

Grundlagen des öffentlichen 
Vermessungs- und 

Geoinformationswesens

§ 1 Auftrag

§ 2 Öffentliches Vermessungswesen

§ 3 Öffentliches Geoinformations-
wesen

ZWEITER TEIL

Öffentliches Vermessungswesen

Erster Abschnitt

Aufgabenwahrnehmung

§ 4 Wahrnehmung der Aufgaben
des öffentlichen Ver messungs-
wesens

Zweiter Abschnitt

Raumbezug

§ 5 Amtliches geodätisches 
Raumbezugssystem

§ 6 Zuständigkeit

Dritter Abschnitt

Geotopografie

§ 7 Amtliche Geotopografie

§ 8 Zuständigkeit

Vierter Abschnitt

Liegenschaftskataster

§ 9 Allgemeines

§ 10 Nachweis der Liegenschaften

§ 11 Fortführung

§ 12 Beglaubigung

§ 13 Grenzfeststellung, Grenzfeststel-
lungsvertrag

§ 14 Abmarkung

§ 15 Zuständigkeit

Fünfter Abschnitt

Bereitstellung und Verwendung 
der Datenbanken des öffentlichen

Vermessungswesens

§ 16 Zugang zu den Datenbanken
des öffentlichen Vermessungs-
wesens

§ 17 Automatisierter Abruf von Daten

§ 18 Verwendung der Datenbanken
des öffentlichen Vermessungs-
wesens

Sechster Abschnitt

Pflichten und Befugnisse

§ 19 Melde- und Auskunftspflichten

§ 20 Aktualität des Nachweises von
Flurstücken

§ 21 Aktualität des Nachweises von
Gebäuden

§ 22 Betreten von Grundstücken und
baulichen Anla gen

§ 23 Einbringen und Erhaltung von
Grenz- und Vermessungsmar-
ken

Siebter Abschnitt

Besondere Kostenregelungen

§ 24 Kostenregelungen durch 
Kooperationsvereinbarungen

§ 25 Ausnahmen von Gebühren- und
Kostenbefreiun gen

Achter Abschnitt

Ordnungswidrigkeiten

§ 26 Ordnungswidrigkeits-
tatbestände und Ahndung

Neunter Abschnitt

Unschädlichkeitszeugnisse

§ 27 Allgemeines

§ 28 Voraussetzungen

§ 29 Verfahren

§ 30 Zuständigkeit

DRITTER TEIL

Öffentliches Geoinformationswesen

Erster Abschnitt

Begriffsbestimmungen

§ 31 Begriffsbestimmungen

1) Art. 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie
2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in
der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. EU Nr. L
108 S. 1).

2) Ändert GVBl. II 363-34

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Vermessungs- und 

Geoinformationsgesetzes und des Denkmalschutzgesetzes1)

Vom 4. März 2010



Nr. 4 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 16. März 2010 73

Zweiter Abschnitt

Zuständige Stellen

§ 32 Zuständige Stellen

Dritter Abschnitt

Aufgaben

§ 33 Harmonisierung von Geodaten

§ 34 Geodatendienste

§ 35 Metadaten

§ 36 Geoportal

§ 37 Geoinformationswesen der 
Landesverwaltung

§ 38 Berichtspflichten

Vierter Abschnitt

Zugang und Nutzung

§ 39 Zugang der Öffentlichkeit

§ 40 Zugang der Behörden, Organe
und Einrichtungen der Europä-
ischen Gemeinschaft sowie 
internationalen Einrichtungen

§ 41 Nutzungsrechte

§ 42 Kosten und Entgelte

Fünfter Abschnitt

Verordnungsermächtigung,
Rechtsweg und sonstige 

Vorschriften

§ 43 Verordnungsermächtigung

§ 44 Rechtsweg

§ 45 Sonstige Vorschriften

Vierter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 46 Übergangsvorschriften

§ 47 Erlass von Rechtsverordnungen

§ 48 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Die Überschrift

„Erster Abschnitt

Öffentliches Vermessungs- und 
Geoinformationswesen“

wird durch folgende Überschrift 
ersetzt:

„Erster Teil

Grundlagen des öffentlichen 
Vermessungs- und 

Geoinformationswesens“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 wird nach dem
Wort „amtliche“ das Wort „geo-
dätische“ eingefügt.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das öffentliche Geoinforma-
tionswesen umfasst Geoinfor-

mationen, die im Zusammen-
hang mit der Wahrnehmung
öffentlicher Aufgaben erho-
ben und geführt werden.“

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dabei werden die einschlägigen
nationalen und internationalen
Standards für das Geoinformati-
onswesen berücksichtigt.“

c) Abs. 3 und 4 werden aufgehoben.

5. Nach § 3 wird folgende Überschrift
eingefügt:

„Zweiter Teil

Öffentliches Vermessungswesen

Erster Abschnitt

Aufgabenwahrnehmung“

6. § 4 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Bundes-, Landes- und Kommu-
nalbehörden nach § 15 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 können sich nach Maßgabe die-
ses Gesetzes an der Wahrnehmung
von Aufgaben des öffentlichen Ver-
messungswesens beteiligen.“

7. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird nach dem
Wort „Amtliches“ das Wort „geo-
dätisches“ eingefügt.

b) In Abs. 1 und 2 wird nach dem
Wort „amtliche“ jeweils das Wort
„geodätische“ eingefügt.

8. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort
„amtliche“ das Wort „geodäti-
sche“ eingefügt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 15
Abs. 2 Nr. 1 und 3“ durch die An-
gabe „§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und
3“ ersetzt.

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„19. April 2006 (BGBl. I S. 866)“
durch die Angabe „11. August
2009 (BGBl. I S. 2713)“ ersetzt.

b) Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt
gefasst:

„4. die Ergebnisse der Boden-
schätzung nach dem Boden-
schätzungsgesetz vom 20. De-
zember 2007 (BGBl. I S. 3150,
3176),“

10. § 10 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird aufgehoben.

b) In dem neuen Satz 1 werden die
Worte „Ein Flur stück kann durch
Zerlegung in mehrere Teilflächen
zerlegt werden“ durch die Worte
„Ein Flurstück kann auf Antrag
oder von Amts wegen in mehrere
Teilflächen zerlegt werden“ er-
setzt.

c) Der neue Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:



„Die neuen Grenzpunkte sowie
deren geometrische Verbindung
werden im Rahmen eines Grenz-
festle gungsverfahrens bestimmt.“

11. In § 12 Abs. 3 wird die Angabe 
„19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122)“
durch die Angabe „15. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1798)“ ersetzt.

12. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „beur-
kundenden“ gestrichen.

bb) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„Wenn eine direkte Abmar-
kung nicht mög lich oder
zweckmäßig ist, kann die
Grenz marke ersatzweise an
einer in der Grenze zurück-
versetzten Position (indirekte
Abmar kung) angebracht wer-
den.“

b) Abs. 4 wird aufgehoben.

c) Die bisherigen Abs. 5 und 6 wer-
den Abs. 4 und 5.

13. § 16 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „der
Zahlennachweise des Liegen-
schaftskatasters“ durch die Worte
„der Urkunden des Liegenschafts-
katasters, auf die sich der geome-
trische Nachweis der Liegenschaf-
ten gründet,“ ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

14. In § 17 Abs. 2 Satz 1 werden die Wor-
te „personenbezo gene Daten“ durch
die Worte „die Na men, Geburtsdaten
und Anschriften der Eigentümerinnen
und Eigentümer sowie deren Bevoll-
mächtigten“ ersetzt.

15. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„Andere Personen oder Stellen,
insbesondere Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurinnen und
Vermessungsingenieure, können
bei Bedarf an der Verbreitung von
Datenbankausgaben beteiligt wer-
den. Die Verbreitung von Daten-
bankausgaben er folgt in diesen
Fällen ausschließlich im Namen
und für Rechnung der Kataster-
und Vermessungsbe hörden.“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „wirt-
schaftliche“ durch das Wort
„kommerzielle“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe
„14. Dezember 2006 (GVBl. I
S. 666)“ durch die Angabe
„15. November 2007 (GVBl. I
S. 757)“ er setzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte
„Gemeinden und Landkreise“
durch das Wort „Gebiets -
körperschaften“ ersetzt.

16. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Ist eine Eintragung nach
Abs. 2 Satz 3 bis zur Fertigstellung
des Rohbaus und eine Eintragung
nach Satz 3 nicht erfolgt, kann eine
Behörde oder Person nach § 15
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 die Ge-
bäudeeigentümerinnen und Ge-
bäudeeigentümer schriftlich über
ihre Verpflichtung nach Abs. 1 un-
terrichten. Dabei sind die Gebäu-
deeigentümerinnen und Gebäude-
eigentümer darauf hinzuweisen,
dass das Gebäudeeinmessungsver-
fahren und die weiteren zur Fort-
führung des Liegenschaftskatasters
erforderlichen Maßnahmen von
Amts wegen eingeleitet werden
können, wenn sie ihrer Verpflich-
tung nach Abs. 1 nicht innerhalb
von 21 Tagen nach der Unterrich-
tung nachkommen. Die Unterrich-
tung nach Satz 1 und 2 ist durch
die tätig gewordene Behörde oder
Person nach § 15 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 und 2 in das Gebäudeeinmes-
sungsregister einzutragen. Für die
Bekanntgabe der Unterrichtung
nach Satz 1 und 2 gilt § 41 Abs. 2
des Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes entsprechend. Ist
eine Eintragung nach Abs. 2 Satz 3
nicht erfolgt und die Frist nach
Satz 2 abgelaufen, kann die Behör-
de oder Person nach § 15 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 und 2, die die Gebäu-
deeigentümerinnen und Gebäude-
eigentümer nach Satz 1 und 2 un-
terrichtet hat, das Gebäudeeinmes-
sungsverfahren und die weiteren
zur Fortführung des Liegenschafts-
katasters erforderlichen Maßnah-
men von Amts wegen einleiten.“

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Unter der Voraussetzung,
dass eine Eintragung nach Abs. 2
Satz 3 bis zur Fertigstellung des
Rohbaus nicht erfolgt ist, soll die
Behörde oder Person nach § 15
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 von Amts
wegen tätig werden, wenn sie

1. auf dem betreffenden Grund-
stück bereits eine andere Lie-
genschaftsvermessung auf An-
trag auszuführen hat oder

2. Bauvorlagen zu fertigen hat, in
denen das betroffene Gebäude
darzustellen ist.

Abs. 3 findet keine Anwendung.“

17. In § 24 Satz 2 wird die Angabe 
„21. März 2005 (GVBl. I S. 229)“
durch die Angabe „9. Juli 2009
(GVBl. I S. 253)“ ersetzt.

18. In § 25 wird die Angabe „19. Juni
2001 (BGBl. I S. 1149)“ durch die An-
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gabe „29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355)“
ersetzt.

19. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Buchst.
a und b aufgeho ben. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „7. August 2007
(BGBl. I S. 1786)“ wird durch
die Angabe „29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2353)“ ersetzt.

bb) Die Angabe „ist in den Fällen
des Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a so-
wie Nr. 2 bis 5 die untere Ka-
taster- und Vermessungs-
behörde, in den Fällen des
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b die obe-
re Kataster- und Vermes-
sungsbehörde“ wird durch
die Angabe „ist in den Fällen
des Abs. 1 Nr. 1 und 2 die
obere Kataster- und Vermes-
sungsbehörde, in den Fällen
des Abs. 1 Nr. 3 bis 5 die un-
tere Kataster- und Vermes-
sungsbehörde“ ersetzt.

20. Nach § 30 wird folgender Dritter Teil
eingefügt:

„Dritter Teil

Öffentliches Geoinformationswesen

Erster Abschnitt

Begriffsbestimmungen

§ 31

Begriffsbestimmungen

(1) Geodaten sind Geoinformatio-
nen, die

1. sich auf das Hoheitsgebiet des
Landes beziehen,

2. in elektronischer Form vorliegen,

3. unter die öffentliche Aufgabe ei-
ner Stelle nach § 32 fallen,

4. eines oder mehrere der in den An-
lagen 1 bis 3 genannten Themen
betreffen und

5. noch in Verwendung stehen.

(2) Metadaten beschreiben Geo-
daten und Geodaten dienste und er-
möglichen es, diese zu ermitteln, in
Verzeichnisse aufzunehmen und zu
nutzen.

(3) Geodatendienste sind vernetz-
bare Anwendungen, welche Geo-
daten und Metadaten in strukturierter
Form zugänglich machen. Dies sind
im Einzelnen:

1. Suchdienste, die es ermöglichen,
auf der Grundlage entsprechender
Metadaten nach Geodaten und
Geodatendiensten zu suchen und
die Metadaten anzuzeigen,

2. Darstellungsdienste, die es ermög-
lichen, darstell bare Geodaten an-
zuzeigen, in ihnen zu navigieren,
sie zu vergrößern oder zu verklei-
nern, zu verschie ben, Daten zu

überlagern sowie Informationen
aus Legenden und sonstige wichti-
ge Inhalte von Meta daten anzu-
zeigen,

3. Downloaddienste, die das Herun-
terladen und, wenn durchführbar,
den direkten Zugriff auf Kopien
von Geodaten ermöglichen,

4. Transformationsdienste zur geo-
dätischen Umwandlung und zur
Modelltransformation von Geo-
daten und

5. Dienste zum Abrufen von Geo-
datendiensten, die es erlauben,
Anforderungen an Geodaten zu
bestimmen und verschiedene Geo-
datendienste zu kombinieren.

(4) Netzdienste sind netzbasierte
Anwendungen zur Kommunikation,
Transaktion und Interaktion.

(5) Interoperabilität ist die Kombi-
nierbarkeit von Da ten, die Kombi-
nierbarkeit und Interaktionsfähigkeit
verschiedener Systeme und Techni-
ken unter Einhal tung gemeinsamer
Standards.

(6) Geodateninfrastruktur ist eine
Infrastruktur bestehend aus Geo-
daten, Metadaten und Geodatendiens-
ten, Netzdiensten und -technologien,
Vereinbarungen über gemeinsame
Nutzung, über Zugang und Verwen-
dung sowie Koordinierungs- und
Überwachungsmechanismen, Über-
wachungsprozesse und -verfahren,
mit dem Ziel, Geodaten verschiede-
ner Herkunft interoperabel verfügbar
zu machen.

(7) Geoportal ist eine Kommunika-
tions-, Transaktions- und Interakti-
onsplattform, die über Geodatendiens-
te und Netzdienste den Zugang zu
den Geodaten ermög licht.

(8) Durch Rechtsverordnung kön-
nen nähere Regelun gen über die Zu-
ordnung der Geodaten zu den The-
men der Anlage 1 bis 3, die Beschrei-
bung und Einstufung der Geodaten
sowie zu den Zeitpunkten getroffen
wer den, bis zu denen diese bereitzu-
stellen sind.

Zweiter Abschnitt

Zuständige Stellen

§ 32

Zuständige Stellen

(1) Zuständige Stellen nach dem
Dritten Teil sind

1. die Behörden des Landes, 

2. die Behörden der Gemeinden und
der Gemeindeverbände,

3. die sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehen den juristi-
schen Personen des öffentlichen
Rechts und

4. natürliche oder juristische Perso-
nen des Privat rechts, die unter der
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Kontrolle einer oder mehrerer der
in Nr. 1 bis 3 genannten juristi-
schen Personen des öffentlichen
Rechts eine öffentliche Aufgabe
wahrnehmen, die im Zusammen-
hang mit der Umwelt, insbesonde-
re der umweltbezogenen Daseins-
vorsorge, steht.

(2) Kontrolle nach Abs. 1 Nr. 4
liegt vor, wenn 

1. die natürliche oder juristische Per-
son des Privat rechts bei der Wahr-
nehmung der öffentlichen Aufga-
be besonderen Pflichten unterliegt
oder über be sondere Rechte ver-
fügt, insbesondere ein Kontra -
hierungszwang oder ein An-
schluss- und Benut zungszwang
besteht, oder

2. eine oder mehrere der in Abs. 1
Nr. 1 bis 3 genann ten juristischen
Personen des öffentlichen Rechts
allein oder zusammen, unmittelbar
oder mittelbar

a) die Mehrheit des Stammkapi-
tals oder des gezeichneten Ka-
pitals der juristischen Person
des Privatrechts besitzen,

b) über die Mehrheit der mit den
Kapitalanteilen an der juristi-
schen Person des Privatrechts
verbundenen Stimmrechte ver-
fügen oder

c) mehr als die Hälfte der Mit-
glieder eines Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgans
der juristischen Person des Pri-
vatrechts bestellen können.

(3) Stellen nach Abs. 1 sind nicht

1. die obersten Landesbehörden, 

2. die Behörden der Gemeinden und
der Gemeindeverbände und

3. die der Aufsicht des Landes unter-
stehenden juristi schen Personen
des öffentlichen Rechts, 

soweit sie im Rahmen der Rechtset-
zung tätig werden.

Dritter Abschnitt

Aufgaben

§ 33

Harmonisierung von Geodaten

(1) Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 1
sind verpflichtet, die Geodaten auf
der Grundlage der Geobasisinforma -
tionen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 zu erfas-
sen und zu führen.

(2) Soweit sich Geodaten auf Ob-
jekte beziehen, die auf der Landes-
grenze liegen oder deren Lage sich
über die Landesgrenze hinweg er-
streckt, stimmen die zuständi gen
Stellen nach § 32 mit den jeweils zu-
ständigen Stellen des Nachbarlandes
die Darstellung und den Raumbezug
dieser Objekte ab.

(3) Durch Rechtsverordnung kön-
nen nähere Regelungen zur Harmoni-
sierung von Geodaten getroffen wer -
den.

§ 34

Geodatendienste

(1) Die Stellen nach § 32 stellen für
die bei ihnen vor handenen oder für sie
bereitgehaltenen Geodaten die nach-
folgenden Geodatendienste bereit:

1. Suchdienste,

2. Darstellungsdienste,

3. Downloaddienste,

4. Transformationsdienste und

5. Dienste zum Abrufen von Geoda-
tendiensten.

Die Geodatendienste müssen mittels
geeigneter, öffent lich verfügbarer Te-
lekommunikationsmittel nutzbar sein.

(2) Transformationsdienste sind
mit den anderen Geodatendiensten
nach Abs. 1 so zu kombinieren, dass
Geodaten und Geodatendienste in-
teroperabel verwen det werden kön-
nen.

(3) Durch Rechtsverordnung kön-
nen nähere Regelun gen über die
technischen Anforderungen an die
Geo datendienste nach Abs. 1, deren
Verfügbarkeit und Mindestleistungs-
kriterien getroffen werden.

§ 35

Metadaten

(1) Die Stellen nach § 32 beschrei-
ben die von ihnen be reitzustellenden
Geodaten und Geodatendienste
durch Metadaten und aktualisieren
diese regelmäßig.

(2) Metadaten zu den Geodaten
und Geodatendiensten müssen fol-
gende Informationen enthalten:

1. Schlüsselwörter,

2. Klassifizierung der Geodaten und 
Geodatendienste,

3. Bedingungen für den Zugang zu
den Geodaten und Geodatendiens-
ten und deren Verwendung sowie
Angaben über Kosten und Entgelte,

4. Beschränkungen des Zugangs der 
Öffentlichkeit nach § 39 und deren
Gründe sowie

5. die für die Geodaten und Geoda-
tendienste zustän dige Stelle nach
§ 32.

(3) Metadaten zu den Geodaten
müssen über Abs. 2 hinaus zusätzlich
folgende Informationen enthalten:

1. Qualität der Geodaten und

2. Raumbezug der Geodaten.

(4) Die Metadaten nach Abs. 1 bil-
den die Grundlage für die Suchdiens-
te nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. Die
Informationen nach Abs. 2 und 3 sind
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dabei frei kom binierbare Suchkriteri-
en.

(5) Durch Rechtsverordnung kön-
nen nähere Regelun gen über die
Struktur und den Inhalt der Metada-
ten sowie zu den Zeitpunkten getrof-
fen werden, bis zu de nen die Metada-
ten zu erfassen und über Suchdienste
bereitzustellen sind.

§ 36

Geoportal

(1) Die Stellen nach § 32 bieten
über das von der Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaft betriebene
„Geoportal INSPIRE“ Zugang zu den
von ihnen bereitzustellenden Geoda-
ten, Geodatendiensten und Metada-
ten.

(2) Die Stellen nach § 32 Abs. 1 
Nr. 1 bieten über ein vom Land be-
triebenes Geoportal Zugang zu den
von ihnen bereitzustellenden Geoda-
ten, Geodatendiensten und Metada-
ten. Geodaten, Geodatendienste und
Meta daten von Stellen nach § 32
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 können über das
Geoportal nach Satz 1 bereitgestellt
werden.

(3) Geoinformationen, Geodaten-
dienste und Metadaten Dritter, die
den Vorschriften des Dritten Teils,
den dazu ergangenen Rechtsverord-
nungen und den Durchführungsver-
ordnungen zur Richtlinie 2007/2/EG
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. März 2007 zur Schaf-
fung einer Geodateninfrastruktur in
der Europäischen Gemeinschaft (IN-
SPIRE) (ABl. EU Nr. L 108 S. 1) ent-
sprechen, können über das Geoportal
nach Abs. 2 bereitgestellt werden. 

§ 37

Geoinformationswesen der 
Landesverwaltung

(1) Die Aufgaben der Landesver-
waltung nach dem Drit ten Teil oblie-
gen den betroffenen Fachministerien
jeweils für ihren Geschäftsbereich.
Das für das Ver messungswesen zu-
ständige Ministerium nimmt die Ko-
ordinierung wahr. Es richtet zu die-
sem Zweck eine zentrale Kompetenz-
stelle für Geoinformation in seinem
Geschäftsbereich ein.

(2) Die zentrale Kompetenzstelle
für Geoinformation berät und unter-
stützt die Stellen nach § 32 und die
na tionale Anlaufstelle nach Art. 19
Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie
2007/2/EG fachlich bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben. Satz 1 gilt für die Be-
ratung und Unterstüt zung Dritter
nach § 36 Abs. 3 entsprechend.

(3) Durch Rechtsverordnung wer-
den nähere Regelun gen zur Koordi-
nierung der Aufgabenwahrnehmung
sowie zur Einrichtung und zu den
Aufgaben der zent ralen Kompetenz-
stelle für Geoinformation getroffen.

§ 38

Berichtspflichten

(1) Die Stellen nach § 32 sind ver-
pflichtet, der zentra len Kompetenz-
stelle für Geoinformation auf Anforde -
rung alle Informationen zur Verfügung
zu stellen, die zur Erfüllung der Be-
richtspflicht nach Art. 21 Abs. 2 und 3
der Richtlinie 2007/2/EG sowie den
Durchfüh rungsverordnungen nach
Art. 21 Abs. 4 der Richtlinie
2007/2/EG erforderlich sind.

(2) Durch Rechtsverordnung kön-
nen nähere Regelun gen darüber ge-
troffen werden, welche Informationen
die Stellen nach § 32 der zentralen
Kompetenzstelle für Geoinformation
auf Anforderung zur Verfügung zu
stellen haben.

Vierter Abschnitt

Zugang und Nutzung

§ 39

Zugang der Öffentlichkeit

(1) Geodaten und Metadaten sind
über Geodaten dienste nach § 34
Abs. 1 öffentlich zugänglich, soweit
im Folgenden nichts Abweichendes
bestimmt ist. Wer den Geodaten über
Darstellungsdienste bereitgestellt,
kann dies in einer Form geschehen,
welche eine Wei terverwendung zu
kommerziellen Zwecken aus schließt.

(2) Die Stellen nach § 32 beschrän-
ken oder versagen der Öffentlichkeit
den Zugang zu Geodaten, Geodaten-
diensten und Metadaten über Such-
dienste nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,
wenn dieser Zugang nachteilige Aus-
wirkungen auf 

1. die internationalen Beziehungen,

2. die Verteidigung oder 

3. bedeutsame Schutzgüter der 
öffentlichen Sicherheit

hätte, es sei denn, das öffentliche In-
teresse an dem Zu gang überwiegt die
nachteiligen Auswirkungen.

(3) Die Stellen nach § 32 beschrän-
ken oder versagen der Öffentlichkeit
den Zugang zu Geodaten über Geo-
datendienste nach § 34 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 bis 5, wenn dieser Zugang
nachteilige Auswirkungen hätte auf

1. die internationalen Beziehungen,

2. die Verteidigung,

3. bedeutsame Schutzgüter der 
öffentlichen Sicherheit,

4. die Durchführung eines Gerichts-
verfahrens, den Anspruch einer
Person auf ein faires Verfahren
oder die Durchführung strafrecht-
licher, ordnungswidrigkeitenrecht-
licher oder disziplinarrechtlicher
Ermittlungen,

5. die Durchführung eines Verwal-
tungsverfahrens, insbesondere die
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Vertraulichkeit der Verfahren von
Stellen nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
oder

6. den Zustand der Umwelt und ihrer
Bestandteile, auf die sich diese In-
formationen beziehen,

es sei denn, das öffentliche Interesse
an dem Zugang überwiegt die nach-
teiligen Auswirkungen.

(4) Die Stellen nach § 32 beschrän-
ken oder versagen der Öffentlichkeit
den Zugang zu Geodaten über Geo -
datendienste nach § 34 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 bis 5, wenn durch diesen Zu-
gang

1. personenbezogene Daten offen-
bart und dadurch schutzwürdige
Interessen der Betroffenen beein -
trächtigt oder

2. Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisse zugänglich gemacht

würden, es sei denn, die Betroffenen
haben zuge stimmt oder das öffentli-
che Interesse an dem Zugang über-
wiegt die Beeinträchtigung. Vor einer
Entschei dung über den Zugang nach
Satz 1 sind die Betroffe nen an-
zuhören. Satz 1 und 2 gelten nicht,
soweit Geo daten nach anderen
Rechtsvorschriften für die Öffent -
lichkeit zugänglich sind.

(5) Das öffentliche Interesse an
dem Zugang zu perso nenbezogenen
Daten überwiegt immer, wenn die
Geo daten keine Angaben

1. über persönliche Verhältnisse ei-
ner bestimmten oder bestimmba-
ren natürlichen Person enthalten
und

2. über das räumliche Umfeld von ei-
ner bestimmten oder bestimmba-
ren natürlichen Personen enthal-
ten, die dazu verwendet werden
können, diese zu be werten oder
zu beurteilen, in einer bestimmten
Art und Weise zu behandeln oder
ihre Stellung oder ihr Verhalten zu
beeinflussen.

In diesen Fällen findet Abs. 4 Satz 2
keine Anwendung.

(6) Geodaten, die auf Geoinforma-
tionen beruhen, die private Dritte ei-
ner Stelle nach § 32 übermittelt ha-
ben, ohne rechtlich dazu verpflichtet
zu sein oder rechtlich dazu verpflich-
tet werden zu können, und deren Of-
fenbarung nachteilige Auswirkungen
auf die Interessen der privaten Drit-
ten hätte, dürfen ohne deren Einwilli-
gung nicht öffentlich zugänglich ge-
macht werden. Satz 1 gilt nicht, wenn
das öffentliche Interesse an dem Zu-
gang die nachteiligen Auswirkungen
auf die Interessen der privaten Drit-
ten überwiegt.

(7) Der Zugang der Öffentlichkeit
zu Geodaten über Emissionen in die
Umwelt darf nicht unter Berufung auf
die in Abs. 3 Nr. 5 und 6, Abs. 4 

Satz 1 oder die in Abs. 6 genannten
Gründe eingeschränkt oder versagt
werden.

§ 40

Zugang der Behörden, Organe 
und Einrichtungen der Europäischen 
Gemeinschaft sowie internationalen 

Einrichtungen

(1) Stellen nach § 32 beschränken
oder versagen gegenüber Stellen
nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und ge-
genüber entsprechenden Stellen an-
derer Mitglied staaten der Europä-
ischen Union, des Bundes, der an -
deren Länder sowie gegenüber den
Organen und Ein richtungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft den Zu -
gang zu Geodaten, Geodatendiensten
und Metadaten sowie den Austausch
und die Nutzung von Geodaten, die
zur Wahrnehmung ihrer öffentlichen
Aufgaben, die Auswirkungen auf die
Umwelt haben können, erfor derlich
sind, wenn durch den Zugang, den
Austausch oder die Nutzung

1. die internationalen Beziehungen,

2. die Verteidigung,

3. bedeutsame Schutzgüter der öf-
fentlichen Sicherheit oder

4. die Durchführung eines Gerichts-
verfahrens, der Anspruch einer
Person auf ein faires Verfahren
oder die Durchführung strafrecht-
licher, ordnungswidrigkeiten recht -
li cher oder disziplinarrechtlicher
Ermittlungen

gefährdet würden.

(2) Abs. 1 gilt auf der Grundlage
von Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit auch für durch internationale
Übereinkünfte geschaffene Einrich-
tungen, bei denen die Europäische
Union und ihre Mitgliedstaaten zu
den Vertragsparteien gehören.

§ 41

Nutzungsrechte

(1) Stellen nach § 32, denen das
Verwertungsrecht an den bereitge-
stellten Geodaten, Geodatendiensten
oder Metadaten zusteht, können für
die Nutzung dieser Geodaten, Geo-
datendienste oder Metadaten Nut-
zungsrechte einräumen, soweit im
Folgenden nichts Abwei chendes be-
stimmt ist.

(2) Nutzungsrechte nach Abs. 1,
die den in § 40 Abs. 1 genannten
Stellen eingeräumt werden, müssen
den allgemeinen Austausch von Geo-
daten, Geodatendiensten und Meta-
daten zwischen diesen Stellen unter-
stützen. Satz 1 gilt auf der Grundlage
von Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit auch für durch internationale
Übereinkünfte geschaffene Einrich-
tungen, bei denen die Europäische
Union und ihre Mitgliedstaaten zu
den Vertragsparteien gehören.
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(3) Durch Rechtsverordnung kann
festgelegt werden, unter welchen
Voraussetzungen Organe und Ein-
richtungen der Europäischen Ge-
meinschaft die Geodaten, Geodaten-
dienste oder Metadaten nutzen kön-
nen.

§ 42

Kosten und Entgelte

(1) Soweit im Folgenden nichts
Abweichendes bestimmt ist,

1. richtet sich die Erhebung von Kos-
ten (Gebühren und Auslagen) für
die Nutzung der Geodaten, Geo-
datendienste oder Metadaten
durch die Stellen nach § 32 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 nach den für diese Stel-
len geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und

2. können Stellen nach § 32 Abs. 1
Nr. 4 für die Nut zung der Geo-
daten, Geodatendienste oder Me-
tadaten angemessene privatrecht-
liche Entgelte verlangen.

(2) Werden Kosten oder Entgelte
nach Abs. 1 erho ben, stellen die Stel-
len nach § 32 für deren Abwicklung
Dienstleistungen des elektronischen
Geschäftsverkehrs zur Verfügung.
Für solche Dienste können Haftungs-
ausschlüsse, elektronische Lizenzver-
einbarungen oder Lizenzen in sonsti-
ger Form gelten.

(3) Such- und Darstellungsdienste
nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
stehen der Öffentlichkeit für eigene
nicht kommerzielle Zwecke kostenlos
zur Verfügung. Abweichend von
Satz 1 können für die eigene nicht
kommerzielle Nutzung von Darstel-
lungsdiensten Kosten oder Entgelte
nach Abs. 1 gefordert werden, wenn
die Kosten oder Entgelte die Pflege
der Geodaten und der entsprechen-
den Geodatendienste sichern, insbe -
sondere in Fällen, in denen große Da-
tenmengen häufig aktualisiert wer-
den.

(4) Kosten oder Entgelte nach 
Abs. 1, die eine Stelle nach § 32 von
einer anderen in § 40 Abs. 1 genann-
ten Stelle erhebt, dürfen den zur Ge-
währleistung der nöti gen Qualität
und des Angebots von Geodaten,
Geoda tendiensten und Metadaten er-
forderlichen Aufwand zuzüglich einer
angemessenen Rendite nicht über-
steigen. Satz 1 gilt auf der Grundlage
von Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit auch gegenüber den durch in-
ternationale Übereinkünfte geschaf-
fenen Einrichtungen, bei denen die
Europäische Union und ihre Mitglied-
staaten zu den Vertragsparteien
gehören.

(5) Für Geodaten, Geodatendiens-
te oder Metadaten, die den Organen
oder Einrichtungen der Europäischen
Gemeinschaft zur Erfüllung der aus
dem Gemein schaftsumweltrecht er-

wachsenden Berichtspflichten zur
Verfügung gestellt werden, werden
keine Kosten oder Entgelte erhoben.

Fünfter Abschnitt

Verordnungsermächtigung, 
Rechtsweg und sonstige Vorschriften

§ 43

Verordnungsermächtigung

Durch Rechtsverordnung können
nähere Regelungen getroffen wer-
den, um die Verpflichtungen aus den
Durchführungsbestimmungen nach
Art. 5 Abs. 4, Art. 7 Abs. 1, Art. 16, 17
Abs. 8 Satz 2 und Art. 21 Abs. 4 der
Richtlinie 2007/2/EG zu erfüllen.

§ 44

Rechtsweg

Für Rechtsstreitigkeiten nach dem
Dritten Teil ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben; soweit es sich
um Ansprüche gegen private Stellen
nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 handelt, bleibt
der ordentliche Rechtsweg unbe rührt.

§ 45

Sonstige Vorschriften

(1) Sind neben einer Originalfas-
sung Kopien derselben Geodaten vor-
handen, so gelten die Bestimmungen
des Dritten Teils nur für die Original-
fassung.

(2) Die Bestimmungen des Dritten
Teils gelten für die Stellen nach § 32
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 nur für Geodaten,
deren Erhebung, Führung oder Be-
reitstellung in ande ren Rechtsvor-
schriften des Bundes oder des Landes
vorgeschrieben ist.

(3) Für Geodaten, an denen Dritte
Urheberrechte oder verwandte
Schutzrechte innehaben, können die
Stellen nach § 32 Maßnahmen nach
den Bestimmungen des Dritten Teils
nur mit Zustimmung der Rechtsinha-
ber treffen.“

21. Die Überschrift

„Zehnter Abschnitt

Übergangs- und Schlussvorschriften“

wird durch folgende Überschrift 
ersetzt:

„Vierter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften“

22. Der bisherige § 31 wird § 46 und als
Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Gebäudeeinmessungsverfah-
ren, die bis zum 16. März 2010 von
Amts wegen eingeleitet wurden und
noch nicht beendet sind, werden
nach den bisher geltenden Vorschrif-
ten zu Ende geführt. Abs. 3 findet
keine Anwendung.“

23. Der bisherige § 32 wird § 47 und wie
folgt geändert:
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a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Rechtsverordnungen
zur Durchführung des Dritten Teils
und zur Umsetzung der Durch-
führungsbestimmungen zur Richt-
linie 2007/2/EG erlässt die Lan-
desregierung.“

24. Der bisherige § 33 wird § 48.

25. Die Anlagen 1 bis 3 aus dem Anhang
zu diesem Ge setz werden angefügt.

Artikel 23)

Änderung des Denkmalschutzgesetzes

Das Denkmalschutzgesetz in der Fas-
sung vom 5. September 1986 (GVBl. I 
S. 270), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I S. 716),
wird wie folgt geän dert:

1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Daten des Denkmalbuches
können über geeig nete, öffentlich
verfügbare Telekommunikations -
mittel bereitgestellt werden.“

b) Abs. 7 wird aufgehoben.

2. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende
Fassung:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2014 außer Kraft.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 4. März 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d  
L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h

Anlagen

3) Ändert GVBl. II 76-4
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1. Koordinatenreferenzsysteme

Systeme zur eindeutigen räumlichen
Referenzierung von Geodaten anhand
eines Koordinatensatzes (x, y, z) oder
Angaben zu Breite, Länge und Höhe
auf der Grundlage eines geodätischen
horizontalen und vertikalen Datums.

2. Geografische Gittersysteme

Harmonisiertes Gittersystem mit Mehr-
fachauflösung, gemeinsamem Ur-
sprungspunkt und standardisierter Lo-
kalisierung und Größe der Gitterzel-
len.

3. Geografische Bezeichnungen

Namen von Gebieten, Regionen, Or-
ten, Großstädten, Vororten, Städten
oder Siedlungen sowie jedes geografi-
sche oder topografische Merkmal von
öffentlichem oder historischem Interes-
se.

4. Verwaltungseinheiten

Lokale, regionale und nationale Ver-
waltungseinheiten, die die Gebiete ab-
grenzen, in denen die Mitgliedstaaten
Hoheitsbefugnisse haben oder ausü-
ben und die durch Verwaltungsgren-
zen voneinander getrennt sind.

5. Adressen

Lokalisierung von Grundstücken an-
hand von Adressdaten, in der Regel
Straßenname, Hausnummer und Post-
leitzahl.

6. Flurstücke

Gebiete, die anhand des Liegen-
schaftskatasters oder gleichwertiger
Verzeichnisse bestimmt werden.

7. Verkehrsnetze

Verkehrsnetze und zugehörige Infra-
struktureinrichtungen für Straßen-,
Schienen- und Luftverkehr sowie
Schifffahrt; dies umfasst auch die Ver-
bindungen zwischen den verschiede-
nen Netzen und das transeuropäische
Verkehrsnetz im Sinne der Entschei-
dung Nr. 1692/96/EG des Europä -
ischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 1996 über gemeinschaftliche
Leitlinien für den Aufbau eines trans-
europäischen Verkehrsnetzes (ABl. EG
Nr. L 228 S. 1), zuletzt geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des
Rates vom 20. November 2006 (ABl.
EU Nr. L 363 S. 1).

8. Gewässernetz

Elemente des Gewässernetzes, ein-
schließlich der Meeresgebiete und al-
ler sonstigen Wasserkörper und hier-
mit verbundenen Teilsysteme, darun-
ter Einzugsgebiete und Teileinzugsge-
biete; gegebenenfalls gemäß den Defi-
nitionen der Richtlinie 2000/60/EG des
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich
der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327
S.  1), zuletzt geändert durch Richtlinie
2009/31/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April
2009 (ABl. EU Nr. L 140 S. 114), und in
Form von Netzen.

9. Schutzgebiete

Gebiete, die im Rahmen des interna-
tionalen und des gemeinschaftlichen
Rechts sowie des Rechts der Mitglied-
staaten ausgewiesen sind oder verwal-
tet werden, um spezifische Erhaltungs-
ziele zu erreichen.

1. Höhe

Digitale Höhenmodelle für Land-, Eis-
und Wasserflächen (einschließlich
Uferlinien, Tiefenmessung bei Gewäs-
sern und Mächtigkeit bei Eisflächen).

2. Bodenbedeckung

Physische und biologische Bedeckung
der Erdoberfläche, einschließlich
künstlicher Flächen, landwirtschaftli-
cher Flächen, Wäldern, natürlicher
(naturnaher) Gebiete, Feuchtgebieten
und Wasserkörpern.

3. Orthofotografie

Georeferenzierte Bilddaten der Erd-
oberfläche von satelliten- oder luft-
fahrzeuggestützten Sensoren.

4. Geologie

Geologische Beschreibung anhand von
Zusammensetzung und Struktur des
Untergrundes; dies umfasst auch
Grundgebirgs- und Sedimentgesteine,
Lockersedimente, Grundwasserleiter,
Grundwasserstauer, Geomorphologie,
Störungen und anderes.

Anlage 2

Geodaten-Themen nach § 31 Abs. 1 Nr. 4

Anhang zu Art. 1 Nr. 25

Anlage 1

Geodaten-Themen nach § 31 Abs. 1 Nr. 4
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1. Statistische Einheiten

Einheiten für die Verbreitung oder
Verwendung statistischer Daten.

2. Gebäude

Geografischer Standort von Gebäu-
den.

3. Boden

Beschreibung von Boden und Unter-
boden anhand von Tiefe, Textur,
Struktur und Gehalt an Teilchen so-
wie organischem Material, Steinig-
keit, Erosion, gegebenenfalls durch-
schnittliches Gefälle und erwartete
Wasserspeicherkapazität.

4. Bodennutzung

Beschreibung von Gebieten anhand
ihrer derzeitigen und geplanten künf-
tigen Funktion oder ihres sozioökono-
mischen Zwecks wie zum Beispiel
Wohn-, Industrie- oder Gewerbege-
biete, land- oder forstwirtschaftliche
Flächen, Freizeitgebiete.

5. Gesundheit und Sicherheit

Geografische Verteilung verstärkt
auftretender pathologischer Befunde
(wie zum Beispiel Allergien, Krebser-
krankungen, Erkrankungen der
Atemwege), Informationen über Aus-
wirkungen auf die Gesundheit (wie
zum Beispiel Biomarker, Rückgang
der Fruchtbarkeit, Epidemien) oder
auf das Wohlbefinden (wie zum Bei-
spiel Ermüdung, Stress) der Men-
schen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Umweltqualität (wie
zum Beispiel Luftverschmutzung,
Chemikalien, Abbau der Ozon-
schicht, Lärm) oder in mittelbarem
Zusammenhang mit der Umweltqua-
lität (wie zum Beispiel Nahrung, ge-
netisch veränderte Organismen).

6. Versorgungswirtschaft und staatliche
Dienste

Versorgungseinrichtungen (wie zum
Beispiel Abwasser- und Abfallentsor-
gung, Energie- und Wasserversor-
gung), staatliche Verwaltungs- und
Sozialdienste (wie zum Beispiel öf-
fentliche Verwaltung, Katastrophen-
schutz, Schulen und Krankenhäuser).

7. Umweltüberwachung

Standort und Betrieb von Umwelt-
überwachungseinrichtungen ein-
schließlich Beobachtung und Mes-
sung von Schadstoffen, des Zustands
von Umweltmedien und anderen Pa-
rametern des Ökosystems (wie zum

Beispiel Artenvielfalt, ökologischer
Zustand der Vegetation) durch oder
im Auftrag von öffentlichen Behör-
den.

8. Produktions- und Industrieanlagen

Standorte für industrielle Produktion,
einschließlich durch die Richtlinie
2008/1/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Januar
2008 über die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltver-
schmutzung (ABl. EU Nr. L 24 S. 8),
geändert durch Richtlinie 2009/31/EG
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. April 2009 (ABl. EU
Nr. L 140 S. 114), erfassten Anlagen
und Einrichtungen zur Wasserentnah-
me sowie Bergbau- und Lagerstand-
orten.

9. Landwirtschaftliche Anlagen und
Aquakulturanlagen

Landwirtschaftliche Anlagen und
Produktionsstätten, einschließlich Be-
wässerungssystemen, Gewächshäu-
sern und Ställen.

10. Verteilung der Bevölkerung - Demo-
grafie

Geografische Verteilung der Bevölke-
rung, einschließlich Bevölkerungs-
merkmalen und Tätigkeitsebenen,
zusammengefasst nach Gitter, Regi-
on, Verwaltungseinheit oder sonsti-
gen analytischen Einheiten.

11. Bewirtschaftungsgebiete, Schutzge-
biete, geregelte Gebiete und Bericht-
erstattungseinheiten

Auf internationaler, europäischer, na-
tionaler, regionaler und lokaler Ebene
bewirtschaftete, geregelte oder zu
Zwecken der Berichterstattung her-
angezogene Gebiete. Dazu zählen
Deponien, Trinkwasserschutzgebiete,
nitratempfindliche Gebiete, geregelte
Fahrwasser auf Binnen- und Seewas-
serstraßen, Gebiete für die Abfallver-
klappung, Lärmschutzgebiete, für Ex-
ploration und Bergbau ausgewiesene
Gebiete, Flussgebietseinheiten, ent-
sprechende Berichterstattungseinhei-
ten und Gebiete des Küstenzonenma-
nagements.

12. Gebiete mit naturbedingten Risiken

Gefährdete Gebiete, eingestuft nach
naturbedingten Risiken (sämtliche at-
mosphärischen, hydrologischen, seis-
mischen, vulkanischen Phänomene
sowie Naturfeuer, die aufgrund ihres
örtlichen Auftretens sowie ihrer
Schwere und Häufigkeit signifikante
Auswirkungen auf die Gesellschaft

Anlage 3

Geodaten-Themen nach § 31 Abs. 1 Nr. 4
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haben können), zum Beispiel Über-
schwemmungen, Erdrutsche und Bo-
densenkungen, Lawinen, Waldbrän-
de, Erdbeben oder Vulkanausbrüche.

13. Atmosphärische Bedingungen

Physikalische Bedingungen in der At-
mosphäre. Dazu zählen Geodaten auf
der Grundlage von Messungen, Mo-
dellen oder einer Kombination aus
beiden sowie Angabe der Messstand-
orte.

14. Meteorologisch-geografische Kenn-
werte

Witterungsbedingungen und deren
Messung wie zum Beispiel Nieder-
schlag, Temperatur, Gesamtverduns-
tung (Evapotranspiration), Windge-
schwindigkeit und Windrichtung.

15. Ozeanografisch-geografische Kenn-
werte

Physikalische Bedingungen der Oze-
ane wie zum Beispiel Strömungsver-
hältnisse, Salinität und Wellenhöhe.

16. Meeresregionen

Physikalische Bedingungen von Mee-
ren und salzhaltigen Gewässern, auf-
geteilt nach Regionen und Teilregio-
nen mit gemeinsamen Merkmalen.

17. Biogeografische Regionen

Gebiete mit relativ homogenen ökolo-
gischen Bedingungen und gemeinsa-
men Merkmalen.

18. Lebensräume und Biotope

Geografische Gebiete mit spezifi-
schen ökologischen Bedingungen,
Prozessen, Strukturen und (lebensun-
terstützenden) Funktionen als physi-
sche Grundlage für dort lebende Or-
ganismen; dies umfasst auch durch
geografische, abiotische und bioti-
sche Merkmale gekennzeichnete
natürliche oder naturnahe terrestri-
sche und aquatische Gebiete.

19. Verteilung der Arten

Geografische Verteilung des Auftre-
tens von Tier- und Pflanzenarten, zu-
sammengefasst in Gittern, Region,
Verwaltungseinheit oder sonstigen
analytischen Einheiten.

20. Energiequellen

Energiequellen wie zum Beispiel
Kohlenwasserstofflagerstätten, Was-
serkraft, Bioenergie, Sonnen- und
Windenergie, gegebenenfalls mit Tie-
fen- oder Höhenangaben zur Ausdeh-
nung der Energiequelle.

21. Mineralische Bodenschätze

Mineralische Rohstofflagerstätten wie
zum Beispiel Metallerze, Industriemi-
nerale, gegebenenfalls mit Tiefen-
oder Höhenangaben zur Ausdehnung
der Lagerstätten.


